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Antrag zum Programm „Attraktives Gemeindebüro“; Anlage 1 zur Rundverfügung G 3/2026 vom 21.01.2026

Regionales Gemeindebüro / Assistenz / Geschäftsführung *
(* nichtzutreffendes bitte streichen)


Antragsteller*in: 
	Kirchengemeinde/ Gesamtkirchengemeinde/ Kirchengemeindeverband *:

Kirchenkreis:  



Kontaktperson/Ansprechpartner*in:
(Bitte eine einzige Person mit Kontaktdaten nennen, über die zukünftig die Kommunikation, z.B. Rückfragen, Einladung zu Veranstaltungen, … erfolgen soll.)
	



1.	Aktueller Körperschaftsstatus:
☐ 	Kirchengemeinde(n)		☐	Arbeitsgemeinschaft
☐	Kirchengemeindeverband	☐	Gesamtkirchengemeinde
☐	Sonstige: 

Ggf. weitere Anmerkungen (z.B. Name der beteiligten Körperschaften, Anzahl Kirchenglieder, örtliche oder räumliche Struktur)
	



2.	Sind Veränderungen hierzu geplant? (z.B. Bildung eines neuen Verbandes)
☐	Ja 				☐	Nein

Wenn ja, welche:  
	



3.	Wird sich an ein Grundmodell angelehnt?
☐	Ja, an Grundmodell 1         ( regionales Gemeindebüro)
☐	Ja, an Grundmodell 2         ( Assistenz)
☐	Ja, an Grundmodell 3         ( Geschäftsführung)

Bemerkungen zu Nr. 3 / Beschreibung des gewählten Modells:
(Stellenanforderung, Stellenumfang, Aufgabenfeld, ggf. Bezeichnung der Stelle, …)
	



4. 	Inhaltliches Konzept

In dem inhaltlichen Konzept sollen u.a. folgende Fragen beantwortet werden:
a) Welche Ziele sollen erreicht werden? 
b) Welche Maßnahmen sollen dazu ergriffen werden? 
c) Wer sind die Träger und beteiligten Funktionen an der Neukonzeption?  	
d) Wer führt die Dienstaufsicht? Wer führt mit wem die Jahresgespräche? 
e) Wie profitieren die gedachten Nutznießer*innen?  	
f) Welche Positionen setzen das Projekt um?
g) Was sind die Kriterien für die Zielerreichung? 
Woran werden Sie merken, dass die Ziele erreicht sind? 
h) Welche anderen Veränderungs- und Arbeitsprozesse in der/den Kirchengemeinde/n, in der Region oder im Kirchenkreis haben einen Bezug zu diesem Projekt (z.B. regionale Entwicklungsprozesse oder Fusionsprozesse, Zukunftsprozesse usw.)?

Inhaltliches Konzept (s. nachstehend oder gesonderte Anlage):
	




5. 	Weiteres zum Antrag (soweit nicht bereits in Nr. 4 „Inhaltliches Konzept“)

☐	Die konkreten Aufgaben des Inhabers/der Inhaberin der neu geschaffenen Stelle(-nanteile) sind benannt, nämlich:
	



☐	Die Schnittstelle zum Kirchenamt ist definiert; die Aufgaben und Zuständigkeiten der Verwaltungsstellen sind abgestimmt (die Stellungnahme des Amtes ist als Anlage beigefügt).

☐	Der Förderzweck wird erfüllt
☐	Entlastung von Pfarramt und ehrenamtlich Leitenden
☐	Förderung der regionalen Zusammenarbeit von selbständigen oder ehemals selbständigen Kirchengemeinden)
☐	Neustrukturierung und/oder Professionalisierung des Arbeitsplatzes/
der Arbeitsplätze im Büro
☐	Erhöhung der Attraktivität des Arbeitsplatzes/der Arbeitsplätze 

☒	Es ist verbindlich geregelt, wer für den Personaleinsatz, den Organisationsablauf und das Projekt insgesamt verantwortlich ist, nämlich:
	



6. 	Vollständigkeit der Unterlagen:
	☐	Finanzierungsplan (s. gesondertes Muster) mit
		☐	Personal- und Sachkosten
		☐	Investitionskosten
		☐	Supervisions-/Coachingkosten
		☐	Finanzierung des Eigenanteils

	☐	Arbeitsplatzbeschreibungen bzw. Arbeitsplatzbewertung 
(s. gesondertes Muster; Hinweis: Bereits bei der Antragstellung muss eine Bewertung des Arbeitsplatzes erfolgt sein, weil die Stellenbewertung u.a. Grundlage für die Stellenausschreibung und die Kalkulation der Personalkosten im Finanzierungsplan ist. Die Arbeitsplatzbeschreibung kann ggf. im weiteren Verlauf angepasst werden.) 

	vorgesehene Eingruppierung(en) nach TV-L:



☐	Der Anstellungsträger sagt zu, dass im Bedarfsfall innerhalb der Arbeitszeit Coaching/Supervision in Anspruch genommen werden kann.

Bemerkungen zu Nr. 6: 

	



7.	Beteiligung des Kirchenkreises: 

☐ 	Der Kirchenkreis hat eine zustimmende Stellungnahme zum inhaltlichen Konzept abgegeben (bitte Beschluss als beglaubigten Auszug aus dem Protokollbuch beifügen).
☐ 	Der Kirchenkreis hat zum Finanzierungsplan positiv Stellung genommen und sich insbes. zur Finanzierung des Eigenanteils geäußert. 
☐	Der Kirchenkreis verpflichtet sich, dass die über das Förderprogramm neu geschaffenen Stelle (-nanteile) für mindestens vier weiter Jahre nach Ende des Förderzeitraumes fortgeführt werden (Gewähr einer Anschlussfinanzierung). 
☐	Die Schnittstelle mit dem Kirchenamt ist definiert (siehe oben).

Bemerkungen zu Nr. 7: 
	



Ggf. weitere Anmerkungen:
	



